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©autätigfeit itt Safel. Sine 3(nja^l non ®efd)äitS=
oergröfjerungen, fei eS burch Aufbauen ober p erftetlenbe
Uieubauten, roetben jxtrjeit oorgenommen; es finb p et»
roähnen: ®er in Eingriff genommene Slufbau nur Ser»
gtöfjerung ber fjabrif unb beS MagajhtgebäubeS ber
jirma 3*. ©. Stedjti, Hmport, ©jport uni) Kommiffion
tn Capter an ber ©Ifäfferftrafie, ferner bas im Aufbau
begriffene Magajingebäube unb ber ©alpaum ber @e=

noffenfcfjaft für £äute» unb ^elloerroertung an ber Mül»
haufetfirafje. Sei ber ©aSfabrif ift etn neuer Sofomotio»
fdpppen im IHufbau begriffen, unb an ber ©djnetber»
gaffe roirb am Aufbau ber neuen ©irtfcf)aft pm „©ift
hüttli" emfig gearbeitet. 3 ©djroeijethauS befcfcäfiigte
man fid) mit bem Umbau ber Kegelbahn unb im IRefiau»
rant èur Çeuroage ift ber ©irtfdjafiSgarten p einer
©agenremife unb einer großen ©irtsterraffe im erften
©totf überbaut roorben. 3lm Srunngäfjtein ift ein ©obn»
hauS mit ©Inric^tung für etne. groffe H"derbäcteret im
illufbau begriffen, unb an ber ©fringerfirafje in Klein»
bafel läfjt bie $:irma ©emp Unolb & ©te. pr 33er=

gröfjerung ihrer $abtif' ein grofjeS ©ebäube erfteiien.

IReneS Söerlftatt« nnb MagajingeDäuDe tn Der

©aôanftalt tit ©afel. ®ie ftänbige IHuSbehnung beS

©aSroerfS ertjetfd^t eine Sermehutng ber baulichen 2ltt
lagen. ®et IReglerungSrat beantragt folgenbe Sefchlufj»
faffung: „®er ©rofje SRat beS KantonS Safel=3tabt auf
ben Eintrag beS IRegierungSrateS beroilligt ben für ein

Magazin» unb ©erfftattgebäube in ber ©aSfabrif er»

forberlict)en Krebit pon gr. 115,000 auf iRedpung beS

IRnlagefapitalS be§ ©aSroerfS.

©täDtifd)C Sauten in ®t. ©allen. Hur Soilage
oerfchiebener ©utachten betr.: ©aSoertrag, ©trafjen»
projette, Slegenfchaftenerroerb :c. roi.b etne ©emeittbc»
abftimmung am ©onntag ben 20. Hutti ^ c, ftattfinben.

SaultdjeS auS ®aoo§ (©raubünbcn). ®er Konfuro»
perein ®aooS_ roirb beim IReftaurant pr ©intrant in
Slat) ein MlêthauS (8 ©olpungen) mit ©tallung für
Sferbe unb Sagerräume einrichten. Koftenpuntt 120,000
Jfranten ®er ärgften ©olphauSnot roirb bie Intenfioe
Sautätigteit biefeS ©ommerS bocf) abhelfen

®le ©tanroetjr beim CHeftrijitiitSrocrl Sejnau
(largau) roar für bie ©cfjiffaljrt immer ein grofjeS fpinber
ttiS, inbem bie ©chiffe jeroeilS ben Kanal unb bie fogen.
©chiffSfchleufe paffieren mufften. 9luf Serattlaffung oer»

fchiebener SontonlerfabroeTelne läfjt nun ba§ ©leftripätS»
roert auf ber tinfen ©eite nom ©tauroebr eine ©eleife»
anlage erfteiien. ®lefelbe münbet unqefät)r 250 m ober»

halb unb roieber jitfa fo oiel unterhalb ber ©tauroebr
bireft in baS (flufjbett.

®tefe ffleletfeanlage bient für einen tRollroagen, mit
roelchem man auf biefe ©eife bequem in§ ©äffet fahren
fann. Sei Ülnfunft oon ©chiffen roirb mit biefem ©agen
oberhalb ber ©tauroebr tief inS ©affer gefahren, b. h-

fo tief, bafi bie ©chiffe mit Seichtigtett birett auf ben

unter ©affer ftebenben ©agen einfahren tonnen.
»uf biefe ©tetfe roetben inStünftig alle ©chiffe net

laben unb unterhalb ber ©tauroebr fpebiert. roo fte bann
roteber inS ©affer gelaffen roerben. ®amit roirb in Ha--

fünft bie ©tauroebr oon ber Schiffahrt rafch unb gefabt»
loS umgangen.

3>le 6ubmiffton$Derorbnung ber Stabt 3iirid).

®er ©rofje Stabtrat roirb ficb in ben nächften ©it)»

ungen mit einer wichtigen Sorlage befchäftigen. Hbre
Sebeutuug rechtfertigt roohl ohne roeitereS, bie öffentlich»
feit über H<oed unb Inhalt ber Sorlage p orientieren.

an beren ©eftaltung roette Kreife in hohem Mafje inter»
effiert finb.

©aS roir heute „Submiffion" nennen, ift ein ©ebilbe
ber Seujeit. ©eroifj tannte fchon baS Mittelalter bie

Serbtngung oon Arbeiten unb Sieferuitgen an Unter»
nehmer. 2lber bie Übertragung erfolgte burd) freie 21u$»

roahl oon feiten ber oergebenben ©teile, unb bie Über»

nähme oon Slrbeiten unb Sieferungen roar gegeben buret)
bie oon ben Sehörben ober oon Hünften unb 3fn»

nungen feftgefteüten ißreife unb Sebtngungen. ©rft
bie nolle ©eroerbefreiheit, bie nach ber H^rtrüminerung
beS alten HunftroefenS p Anfang beS oorigen $ahr=
hunbertS pm Hbeal beS mobernen ©irtfctjaftSlebenS
iourbe, hat bie ©ubmiffion gebracht. ®ie oergebenbe
©teile roollte ficf) auf bem ©ege ber freien, unbefdiränften
Stonfurrenj bie befte Seiftung ju bem roahrfd)elnllch
günftigften greife fiebern unb pqleicf) etnem jeben ben
©eg pr ^Betätigung öffnen. ®ie ©elt begeifterte ft<h

an biefer ^reiheit beS ©irtfchaftSlebenS, bie jeben tun
lief;, roaS ihm tunli^ fdjien. Unb biefeS freie ©ptel ber
Kräfte hat ©eroaltigeS geroirft: @S hat bie ïatfraft beS
mobernen Menfdjen geioectt, hat ihn gejroungen, aüe
f<tne f^ähigfetten, all fein ©iffen unb Können aufp»
bieten, baS £)öd)fie p fchaffen, baS Unmögliche p leifien.
3lber bie oolle Freiheit beS ©rroerbSlebenS jetgte balb
ihre büftere Kehrfeite: ©ie brachte ben Kampf aÜer gegen
alle unb ben ©rfolg bem, ber am rûcffichtêlofeften brein»
fuhr. ®ie ÎUJgemeinheit, bie bie fdfioeren ©chäben biefer
roirifchaftlichen Freiheit fpüren mu|te, begann bie ©d)ran»
fen aufpftellen, bie tn unferer Heit baS ©irtfdjaftSleben
umgeben, unb ift heute mehr benn je baran, biefe ©d)ranfen
p feftigen unb p fiebern.

©in Silb biefer ©ntroid'iung jeigt fich in ber 3lu§»
geftallung ber ©ubmiffion. ®ie nolle Hoeiheit ber Se»

roerbung unb bie Übertragung ber 3lrbeiten unb Siefe»

rungen an ben Minbeftforbernben führten p unerträg«
lidfen Mi^ftänben. ©in oeruichtenber Kampf fe^te etn,
ber bem pm ©rfolg oerhalf, ber fich Mittels ber
Unterbtetung am rüdfichtSlofeften bebiente. ®ie fo an fidj
geriffene ültbeit gleidftcohl lufratio ju geftalten, roar bann
im» natürli^e Seftreben beS Unternehmers. @r fuc^te
baS bei ber iJluSführunq ber Arbeiten p erreichen burch
ein Minimum an Sorgfalt unb ©olibität, burch bte

roeitgehenbfte 2luSnühung ber UlrbeitSträfte unb burch
bie tßerfd)kchterung ber tîlrbeitSbebingungen überhaupt.
®te moberne ©efe^gebung über bie Schuldbetreibung gab
bem troh allem bauernb p ©djaben getommenen geroiffen»
lofen Unternehmer im roeitern bie Möglichfett, bie ©clplben
bequem abpfdptteln unb mit feinem ïreiben aufs neue

p beginnen. Unter biefen 2luSroüd)fen mußten alle leiben:
bie oergebenben Stellen, bie fetiöfen Unternehmer unb
bie tllrbeiter, unb fo begannen auch ht^ bie Serfitche,
©chranfen aufprichten, bie baS ©ubmiffioitSroefen in
georbnete Sahnen lenfen foUten.

©ir flehen heute inmitten biefer SReformbeioegung.
@S ift einteudhtenb, bafe fte oor allem bei ben oergeben»
ben Sehörben unb Serroaltungen einfe^t. 3ln fte roenben
fich oor allem bie Klagen ber Seteiligten, unb bie ©runb»
fä^e, toelche bie Sehörben in ber ©ubmiffion pr 3ln»

toenbung bringen, roerben ftetS auch roeglettenb roerben

für bie ©ubmifftonSprajiS ber prioaten Sefteüer. ®er
HStioate roirb fich i®ar ftetS eine größere Freiheit beS

SorgehenS roahren unb ftd) pr Sefolgttng einheitlicher
©runbfähe nur foroeit beftimmen laffen, als fte in baS

öffentliche ©eroiffen übergegangen finb, ober oon Korpo -

rationen ber Seteiligten ihm aufgejroungen roetben. fÇûr
bie oergebenben Sehörben aber ift bie2luf»
ftellung oott Sorfdjriften über bie ®urd)«
führung ber ©ubmiffion ein poingenbeS
SebürfniS geroorben.

Z»«»r. Ich«c<z. H«»».Zeit««» („Meisterdlan») Sir. lâ

Bautätigkeit in Basel. Eine Anzahl von Geschäfts-
Vergrößerungen, sei es durch Aufbauen oder zu erstellende
Neubauten, werden zurzeit vorgenommen; es sind zu er-
wähnen: Der in Angriff genommene Aufbau zur Ver-
größerung der Fabrik und des Magazingebäudes der
Firma I. G. Liechti, Import. Export und Kommission
in Papier an der Elsässerstraße, ferner das im Aufbau
begriffene Magazingebäude und der Salzraum der Ge-
nossenschaft für Häute- und Fellverwertung an der Mül-
Hauserstraße. Bei der Gasfabrik ist ein neuer Lokomotiv-
schuppen im Ausbau begriffen, und an der Schneider-
gaffe wird am Aufbau der neuen Wirtschaft zum „Gift
hüttli" emsig gearbeitet. Im Schweizerhaus beschäftigte
man sich mit dem Umbau der Kegelbahn und im Restau-
rant zur Heuwage ist der Wirlschaflsgartcn zu einer
Wagenremise und einer großen Wirtsterrasse im ersten
Stock überbaut worden. Am Brunngäßlein ist ein Wohn-
Haus mit Einrichtung für eine große Zuckerbäckeret im
Aufbau begriffen, und an der Efringerstraße in Klein-
basel läßt die Firma Gemp Unold à Cie. zur Ver-
größerung ihrer Fabrik ein großes Gebäude erstellen.

Neues Werkstatt- und Magazingebäude in der
Gasanstalt in Basel. Die ständige Ausdehnung des
Gaswerks erheischt eine Vermehrung der baulichen An
lagen. Der Regierungsrat beantragt folgende Beschluß-
fassung: „Der Große Rat des Kantons Basel-Stadt auf
den Antrag des Regierungsrates bewilligt den für ein

Magazin- und Werkstattgebäude in der Gasfabrik er-
forderlichen Kredit von Fr. 115,000 auf Rechnung des

Anlagekopitals des Gaswerks.

Städtische Bauten in St. Gallen. Zur Vorlage
verschiedener Gutachten betr.: Gasvertrag. Straßen-
Projekte, Liegenschaftenerwerb ?c. wi d eine Gemeinde-
abstimmung am Sonntag den 20. Juni a. o. stattfinden.

Bauliches aus Davos (Graubündcn). Der Konsuln-
verein Davos wird beim Restaurant zur Eintracht in
Platz ein Miethaus (8 Wohnungen) mit Stallung für
Pferde und Lagerräume einrichten. Kostenpunkt 120.000
Franken Der ärgsten Wohnhausnot wird die intensive
Bautätigkeit dieses Sommers doch abhelfen

Die Stauwehr beim Elektrizitätswerk Beznau
(Aargau) war für die Schisfahrt immer ein großes Hinder
nis, indem die Schiffe jeweils den Kanal lind die sogen.

Schiffsschleuse passieren mußten Aus Veranlassung ver-
schiedener Pontouierfahrvereine läßt nun das Elekiriziiäts-
werk aus der linken Seile vom Stauwehr eine Geleise-

anlage erstellen Dieselbe mündet ungefähr 250 m ober-

halb und wieder zirka so viel unterhalb der Stauwehr
direkt in das Flußbett.

Diese Keletseanlage dient für einen Rollwagen, mit
welchem man auf diese Weise beguem ins Wasser fahren
kann. Bet Ankunft von Schiffen ivird mit diesem Wagen
oberhalb der Stauwehr lief ins Wasser gefahren, d. h.

so lief, daß die Schiffe mit Leichtigkeit direkt aus den

unter Wasser stehenden Wagen einfahren können.

Auf diese Weise wetden inskünftig alle Schiffe ver
laden und unterhalb der Stauwehr spediert, wo sie dann
wieder ins Waffer gelassen werden. Damit wird in Zu-
kunft die Stauwehr von der Schiffahrt rasch und gefahr-
loS umgangen.

Die Submissionsverordnung der Stadt Zürich.

Der Große Sladtrat wird sich in den nächsten Sitz-
ungen mit einer wichtigen Vorlage beschäftigen. Ihre
Bedeutung rechtfertigt wohl ohne weiteres, die Öffentlich-
kett über Zweck und Inhalt der Vorlage zu orientieren.

an deren Gestaltung weite Kreise in hohem Maße inter-
essiert sind.

Was wir heute „Submission" nennen, ist ein Gebilde
der Neuzeit. Gewiß kannte schon das Mittelalter die

Verdingung von Arbeiten und Lieferungen an Unter-
nehmer. Aber die Übertragung erfolgte durch freie Aus-
wähl von feiten der vergebenden Stelle, und die Über-
nähme von Arbeiten und Lieferungen war gegeben durch
die von den Behörden oder von Zünften und In,
nungen festgestellten Preise und Bedingungen. Erst
die volle Gewerbesreiheit, die nach der Zertrümmerung
des alten Zunftwesens zu Ansang des vorigen Jahr-
Hunderts zum Ideal des modernen Wirtschaftslebens
wurde, hat die Submission gebracht. Die vergebende
Stelle wollte sich auf dem Wege der freien, unbeschränkten
Konkurrenz die beste Leistung zu dem wahrscheinlich
günstigsten Preise sichern und zugleich einem jeden den
Weg zur Betäligung öffnen. Die Welt begeisterte sich

an dieser Freiheit des Wirtschaftslebens, die jeden tun
ließ, was ihm lunlich schien. Und dieses freie Spiel der
Kräfte hat Gewaltiges gewirkt: Es hat die Tatkraft des
modernen Menschen geweckt, hat ihn gezwungen, alle
sckne Fähigketten, all sein Wissen und Können auszu-
bieten, das Höchste zu schaffen, das Unmögliche zu leisten.
Aber die volle Freiheit des Erwerbslebens zeigte bald
ihre düstere Kehrseite: Sie brachte den Kampf aller gegen
alle und den Erfolg dem, der am rücksichtslosesten drein-
fuhr. Die Allgemeinheit, die die schweren Schäden dieser
wirtschaftlichen Freiheit spüren mußte, begann die Schran-
ken aufzustellen, die in unserer Zeit das Wirtschaftsleben
umgeben, und ist heute mehr denn je daran, diese Schranken
zu festigen und zu sichern.

Ein Bild dieser Entwicklung zeigt sich in der Aus-
gestallung der Submission. Die volle Freiheit der Be-
Werbung und die Übertragung der Arbeiten und Liefe-
rungen an den Mindestfordernden führten zu unerträg-
lichen Mißständen. Ein vernichtender Kampf setzte ein,
der dem zum Erfolg verhalf, der sich des Mittels der
llnterbietuna am rücksichtslosesten bediente. Die so an sich

gerissene Arbeit gleichwohl lukrativ zu gestalten, war dann
das natürliche Bestreben des Unternehmers. Er suchte
das bei der Ausführung der Arbeiten zu erreichen durch
ein Minimum an Sorgfalt und Solidität, durch die

weitgehendste Ausnützung der Arbeitskräfte und durch
die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen überhaupt.
Die moderne Gesetzgebung über die Schuldbetreibung gab
dem trotz allem dauernd zu Schaden gekommenen gewissen-
losen Unternehmer im weitern die Möglichkeit, die Schulden
bequem abzuschütteln und mit seinem Treiben aufs neue

zu beginnen. Unter diesen Auswüchsen mußten alle leiden:
die vergebenden Stellen, die seriösen Unternehmer und
die Arbeiter, und so begannen auch hier die Versuche,
Schranken aufzurichten, die das Submissionswesen in
geordnete Bahnen lenken sollten.

Wir stehen heute inmitten dieser Reformbewegung.
Es ist einleuchtend, daß sie vor allem bei den vergeben-
den Behörden und Verwaltungen einsetzt. An sie wenden
sich vor allem die Klagen der Beteiligten, und die Grund-
sähe, welche die Behörden in der Submission zur An-
wendung bringen, werden stets auch wegleitend werden
für die Submissionspraxis der privaten Besteller. Der
Private wird sich zwar stets eine größere Freiheit des

Vorgehens wahren und sich zur Befolgung einheitlicher
Grundsätze nur soweit bestimmen lassen, als sie in das
öffentliche Gewissen übergegangen sind, oder von Korpo-
rationen der Beteiligten ihm aufgezwungen werden. Für
die vergebenden Behörden aber ist dieAuf-
stellung von Vorschriften über die Durch-
führung der Submission ein zwingendes
Bedürfnis geworden.



Wt. 12 Slsfh:. (A»tig. 9«ttlto.»8eH*Ke („WetflacBUttt*) 187

®em Vorgehen auswärtiger ©taatSbebörben, einer
Veihe beutfd)er ©täbte, non .itantonsbetjörben unb ber
Verwaltungen fcbroetgerifcber ©labte folgenb, füllen nun
audj für ßfiridb einheitliche ©runbfä^e für bie Vege»
lung bes ©ubmifftonSroefenS • aufgefteüt roerben. Sei
allen biefen Verfucljen roirb beabfic^tigt, burd) beftiinmte
Vorfdbriften bie ©djranfen gu sieben, bie ben nielfa^en
©rfabrungen gemäjj als notroenbig erfdbetnen, um bie
Übelftänbe im ©ubmifftonSroefen gu befeitigen ober
roenigfienS gu milbern. ®ajj folcbe Verorbnungen oor
allem ben 3roed haben, bie Slnlage unb Durchführung
ber ©ubmiffton nad) einheitlichen ©runbfähen gu
regeln, ift obne weiteres flar. ©benfo felbfioerftänblich
ift, bafj eine berartige Verorbnung alle biefenigen ®}o=
mente regeln mufj, bie für bie Veroerbung, bie Über*

tragung unb ilbernabme ber Arbeiten unb Sieferungen
roefentiid) finb.

2llS © ch r a n f e n gegen bic be ft eben ben SRi fj
ftänbe im ©ubmiffionSroefen fommen eine Vett)e
non Dingen in Scirad)t. 2Bir möchten oorauSfteüen
bie Sicherheit bafür, bafj alleVeroerberroirf»
lieb gleidbgeflellt roerben. Dtefe ©leichftellung
»erlangt oor allem eine grünblidje Vorbereitung ber
©ubmiffion in bem ©inne, bafj tn ibren Unterlagen
felbft alles SCBefentlidje enthalten ift, ba§ für 9lrt unb
Umfang ber gu beredjnenben Arbeiten unb Sieferungen
oon Vebeutung ift. f)ebe Unflarbeit in ben Unterlagen,
alfo in Plänen, Vefcfireibungen, Vorfcbriften. bie Ver»

mengung ungleichartiger SlrbeitSleifiungen ufro. fdjafft
eine ungleiche ©tetlung ber Veroerber. Die ©leid}»
ftellung ber Veroerber roirb auch bann nur ausnahmt
roeife oorbanben fein, roenn unbillige Vorfdjriften auf»

gegroungen ober unbillige Vififen überbunben roerben.
Denn ber feriöfe Unternehmer roirb blefe Veblngungen
prägife auffaffen; ber roeniger feriöfe roirb ficb bei feinen
Veredlungen mit bem ftilien Vorbehalt, biefe unbilligen
Vorfdbriften bei ber Durchführung ber Arbeiten nicht gu
beachten, bebelfen. Die ©letcbfteüung ber Veroerber
»erlangt auch be" SluSfcblufj ber Angebote folder Un»

ternebmer, J)ie aus ungenügenber ©rfabrung ober
mangelhafter ©acbfenntniS ober in unlauterm UBettbe»

roerb ficb offentunbig Unterbietungen gu fdjulben fommen
laffen. ©te »erlangt insbefonbere ben 2luSfd)lufj ber
Angebote foldjer Unternehmer, bie in ihren Vetrieben
SlrbeitSbeblngungen aufrecht erhalten, bie unter benen

ihrer Vtilberoerber flehen.

Slid eine biefer ©d)raufen faffen mir fobann bie @e=

toähr auf, bah bem Veroerber bie nötiqe 3^it für baS
grünbliche ©tubium ber ©ubmifjionS unter»
lagen, gur Veredlung unb Stufftellung ber Singebote
unb für bic Durchführung ber Slrbcitcu gemährt roerbc.

Sine roeitcre ©djraufe ftellt fid) bic müglidjfi roeit»

gehenbe Ceffentlid)feit be» ©ubmijfiondbcr»
fal)r eu S unb bie ftipulierte Uitguläffiqfeit nachträglicher
Singebote ober ber nad)träglid)eu Silbäuberung bereits
eingereichter Singebote bar. Derartige ißraftifen finb
geeignet, bic ©ieidjftellung ber Veroerber aufgubeben.
©ic gelten mit Vedjt al» îmforreft unb un»ereinbar mit
einer roürbigen tpanbbabung bed ©ubmiffionöroefenS.
Die Oeffentlidjfeit bed Verfahrens foil Oor allem bagu
bienen, berartige ©rgätijungen bed SBettberoerbeS gu
»erunmöglichen. Sie begroedt aber auch, kie Veroerber
über bie 2ludficf)ten ihrer Singebote mbgliçhft früf)geitig
gu orientieren unb ihnen bie 2Röglid)frit gu bieten,
ihre Veredlungen für jpätere Veioerbungen gu reöibieren.

(fÇortfe^ung folgt).

te iter 6dnoeiicrif(fien tefltHwii
für

Vücfterei, S'onbitorei «. »ermanbte ©eroerSe.

(Sorrefponbettj.)

Die SluSfteüung ift nad) jeber Çinficbt gelungen.
Sluf ©runb oon 159 Slntroorten, bie auf eine Vunb«
frage eingingen, betreffenb bie Vädereien tn ber ©tabt
ßürieb, führen alle ftleinbärfetei ; 88 % »on ihnen führen
auch fionbitoreten, 50 % bioerfe ©pegialitäten (ßroiebadS,
oerfebiebene ©pegialbrotforteu ufro.

£eute haben 64 ®/o ber ftabtgürcberifcben Velrlebe
Ä net m af chin en, roelcfjc baS Deigmachen oon Çanb
erfetjen; alle mit eleftrifcfiem Slntrieb.

41 % ber Vädereien befitjen heute „inbirefte Öfen"
unb 37 % haben aufier ben Ënetmafcblnen weitere mit
eleftrifcher (Énergie betriebene SRafdjtnen, roie Vübr»
unb ©^neefchlagmafdbinen ufro.

Qnbirefte'öfen. Dtefe finb feit girfa 10 fahren
eingeführt, $m $abre 1898 befafjen 2% ber Vöde»
reien fold)e, heute ift bie 3af)l berfelben auf 48% an»

geftiegen.

Die üaeföfen.
®cr ©ampfbadofen. gibt faum einen

jroeiten gewerblichen Veruf, ber innert fo furger 3elt
ficb berart umgeftaltete unb ficb bie mobetuen tecfjnifdhen
©rrungenfebaften fo aDgemetn gu Vut)en machte, rote

ba§ Vädereigeroerbe.
®aé> fpauptroerfgeug be§ Väder§ ift ber „Dfen".

Vi§ »or wenigen Qahrgehnten ift allgemein mit fpolg
geheigt roorben. Vach bem feigen mußten Slfdfe unb
Kohle herausgenommen, unb ber Dfen oor bem ©in»
fcbiefjen gereinigt roerben. SDiefet Dfen heifit technif'cb

„®ircfter Dfen", weil bie ©rhibimg beS DfenraumeS,
tn bem nachher gebaden roirb, b. h- bireft oom gleiten
IRaume auS erfolgt: fpeigtaum unb Vadraum
finb einS. ®aS hat für ben Väder ben Vachteil, bafj
roenn ber Dfen erfaltet, er baS Vaden unterbrechen unb
neu feuern mufj

®te moberne ïechnif hat biefem Vadbteil Slbbilfe
gefcfjaffen, unb läfjt ben „inbireften" Dfen an ©teile
beS „bireften" treten.

Veim inbireften Dfen ftnb Vadraum unb £>etgraum

»on elnanber getrennt. ®aS fÇeuerungSmateriat fommt
nicht mehr in ben Vaum, in bem ber ïeig eingefefjoffen
roirb, fonbern ift neben ober unter bem Vadraume an»

Joh. Gräber, Eisenkonstruktions - Werkstatte

Winierthur, Wülflingerstrasse. — Telephon.

Spezialfabrik eiserner Formen
für die «

Zementwaren-Industrie, i

Silbern* Medaille I90S Mailand.
Patentierter Zententrohrforman - Veraohlua*

Spezialartikel Formen für alle Betriebe.

Eisenkonstruktionen jeder Art.
Durch bedeutende

Vergrösserungen 1956

höchste Leistungsfählgkelt.

«r !â schwriz. („Metfi«dlaN") 1^7

Dem Vorgehen auswärtiger Staatsbehörden, einer
Reihe deutscher Städte, von Kantonsbehörden und der
Verwaltungen schweizerischer Städte folgend, sollen nun
auch für Zürich einheitliche Grundsätze für die Rege-
lung des Submissionswesens aufgestellt werdem Bei
allen diesen Versuchen wird beabsichtigt, durch bestimmte
Vorschriften die Schranken zu ziehen, die den vielfachen
Erfahrungen gemäß als notwendig erscheinen, um die
Übelstände im Submissionswesen zu beseitigen oder
wenigstens zu mildern. Daß solche Verordnungen vor
allem den Zweck haben, die Anlage und Durchführung
der Submission nach einheitlichen Grundsätzen zu
regeln, ist ohne weiteres klar. Ebenso selbstverständlich
ist, daß eine derartige Verordnung alle diejenigen Mo-
mente regeln muß, die für die Bewerbung, die Über-
tragung und Übernahme der Arbeiten und Lieferungen
wesentlich sind.

Als Schranken gegen die bestehenden Miß
stände im Sub missions wesen kommen eine Reihe
von Dingen in Betracht. Wir möchten vorausstellen
die Sicherheit dafür, daß alleBewerberwirk-
lich gleichgestellt werden. Diese Gleichstellung
verlangt vor allem eine gründliche Vorbereitung der
Submission in dem Sinne, daß in ihren Unterlagen
selbst alles Wesentliche enthalten ist, das für Art und
Umfang der zu berechnenden Arbeiten und Lieserungen
von Bedeutung ist. Jede llnklarheit in den Unterlagen,
also in Plänen, Beschreibungen, Vorschriften, die Ver-
mengung ungleichartiger Arbeitsleistungen usw. schasst
eine ungleiche Stellung der Bewerber. Die Gleich-
stellung der Bewerber wird auch dann nur ausnahms-
weise vorhanden sein, wenn unbillige Vorschriften aus-

gezwungen oder unbillige Risiken überbunden werden.
Denn der seriöse Unternehmer wird diese Bedingungen
präzise auffassen? der weniger seriöse wird sich bei seinen
Berechnungen mit dem stillen Vorbehalt, diese unbilligen
Vorschriften bei der Durchführung der Arbeiten nicht zu
beachten, behelfen. Die Gleichstellung der Bewerber
verlangt auch den Ausschluß der Angebote solcher Un-
ternehmer, Hie aus ungenügender Erfahrung oder
mangelhafter Sachkenntnis oder in unlauterm Wettbe-
werb sich offenkundig Unterbietungen zu schulden kommen
lassen. Sie verlangt insbesondere den Ausschluß der
Angebote solcher Unternehmer, die in ihren Betrieben
Arbeitsbedingungen aufrecht erhalten, die unter denen

ihrer Milbewerber stehen.

Als eine dieser Schranken fassen mir svdann die Ge-

währ auf, daß dem Bewerber die nvt i g e Z e i t für d a s

gründliche Studium der Submissions un ter-
lagen, zur Berechnung und Aufstellung der Angebote
und für die Durchführung der Arbeiten gewährt werde.

Eine weitere Schranke stellt sich die möglichst weit-
gehende Öffentlichkeit des Submissionsver-
fahren s und die stipulierte Unzulässigkeit nachträglicher
Angebote oder der nachträglichen Abänderung bereits
eingereichter Angebote dar. Derartige Praktiken sind
geeignet, die Gleichstellung der Bewerber aufzuheben.
Sie gelten mit Recht als unkorrekt und unvereinbar mit
einer würdigen Handhabung des Submissionswesens.
Die Oeffentlichkeit des Verfahrens soll vor allem dazu
dienen, derartige Ergänzungen des Wettbewerbes zu
verunmöglichen. Sie bezweckt aber auch, die Bewerber
über die Aussichten ihrer Angebote möglichst frühzeitig
zu orientieren und ihnen die Möglichkeit zu bieten,
ihre Berechnungen für spätere Beiverbungen zu revidieren.

(Fortsetzung folgt).

Aus der SWeizerW» Ausstellung
für

BiNerei, Kunditurei ». vermudte Geiuerde.

(Korrespondenz.)

Die Ausstellung ist nach jeder Hinsicht gelungen.
Auf Grund von 159 Antworten, die auf eine Rund-
frage eingingen, betreffend die Bäckereien in der Stadt
Zürich, führen alle Kleinbäckerei? 88 °/o von ihnen führen
auch Konditoreien, 5t) "/» diverse Spezialitäten (Zwiebacks,
verschiedene Spezialbrotsorteu usw.

Heute haben 84°/» der stadtzürcherischen Betriebe
Knetmaschinen, welche das Teigmachen von Hand
ersetzen? alle mit elektrischem Antrieb.

41 "/» der Bäckereien besitzen heute „indirekte Ofen"
und 37 °/° haben außer den Knetmaschinen weitere mit
elektrischer Energie betriebene Maschinen, wie Rühr-
und Schneeschlagmaschinen usw.

Jndirekte^Ofen. Diese sind seit zirka 10 Jahren
eingeführt. Im Jahre 1898 besaßen 2°/° der Bäcke-
reien solche, heute ist die Zahl derselben auf 48 an-
gestiegen.

Die vacköfen.
Der Dampfbackofen. Es gibt kaum einen

zweiten gewerblichen Beruf, der innert so kurzer Zeit
sich derart umgestaltete und sich die modernen technischen

Errungenschaften so allgemein zu Nutzen machte, wie
das Bäckereigewerbe.

Das Hauptwerkzeug des Bäckers ist der „Ofen".
Bis vor wenigen Jahrzehnten ist allgemein mit Holz
geheizt worden. Nach dem Heizen mußten Asche und
Kohle herausgenommen, und der Ofen vor dem Ein-
schießen gereinigt werden. Dieser Ofen heißt technisch

„Direkter Ofen", weil die Erhitzung des Ofenraumes,
in dem nachher gebacken wird, d. h. direkt vom gleichen
Raume aus erfolgt: Heizraum und Backraum
sind eins. Das hat für den Bäcker den Nachteil, daß
wenn der Ofen erkaltet, er das Backen unterbrechen und
neu feuern muß

Die moderne Technik hat diesem Nachteil Abhilfe
geschaffen, und läßt den „indirekten" Ofen an Stelle
des „direkten" treten.

Beim indirekten Ofen sind Backraum und Hetzraum
von einander getrennt. Das Feuerungsmaterial kommt
nicht mehr in den Raum, in dem der Teig eingeschossen

wird, sondern ist neben oder unter dem Backraume an-

Zok. Li'SikvNz ksààsàs-siîiàtà
Rkînîsr'îkui», ^Vülüingsrstrsss«. — l'vlepkon.
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